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Strafanzeige gegen Staatsanwalt Behne wegen Rechtsbeugung und Strafvereitelung im Amt

Bezugnehmend auf den Bescheid (Az. 2 Zs 2368/11) des Staatsanwalts Behne von der Gene-
ralstaatsanwalt Celle vom 19.12.2011 (Eingang 03.01.2012) erstatte ich Strafanzeige wegen 
Rechtsbeugung und Strafvereitelung im Amt und Beteiligung an organisierter KriminalitÄt.

Der Bescheid basiert auf der willentlich wissentlich falschen Unterstellung, dass ein Ableh-
nungsgesuch nicht mehr nach rechtskr�ftigem Abschluss des Verfahrens gestellt werden kann. 
Diese Auffassung haben nicht einmal die angezeigten Richter Dr. Knoke, Bormann und Thomas
vertreten, denn sie verweisen ausdr�cklich darauf, dass ein Befangenheitsantrag im Zusam-
menhang mit einer Anh�rungsr�ge gestellt werden kann (Beschluss des BGH XI ZB 33/09). So 
liegt der Fall hier.

Die Richter haben die Gesuche des Unterzeichners als rechtsmissbr�uchlich qualifiziert, weil sie 
vermeintlich „offensichtlich querulatorischer Natur“ seien. Es ist nicht einmal im Ansatz zu 
erkennen, dass sich Staatsanwalt Behne damit befasst hat, worin die „Offensichtlichkeit“ und 
worin die „querulatorische Natur“ begr�ndet sind.

Weiterhin ist festzuhalten, dass die als befangen angesehenen Richter zur Abgabe einer 
dienstlichen Erkl�rung gem�� ZPO � 44 verpflichtet waren, denn ohne eine derartige �u�erung 
liegt eine Verletzung des Art. 103 Abs. GG auf Gew�hrung rechtlichen Geh�rs vor. (vgl. BVerfGE 
24, 62; BVerfGE 89, 36, VGH Hessen, NJW 1969, 1399; VGH Hessen, MDR 1996, 637). Hier-
auf ist Staatsanwalt Behne mit keinem Wort eingegangen.

F�r den Zivilprozess enthalten die �� 44 ff. ZPO Regelungen �ber das Verfahren zur Behand-
lung des Ablehnungsgesuchs und bestimmen, dass das Gericht, dem der Abgelehnte angeh�rt, 
ohne dessen Mitwirkung zur Entscheidung auf der Grundlage einer dienstlichen Stellungnahme 
des abgelehnten Richters berufen ist. Durch die Zust�ndigkeitsregelung wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass es nach der Natur der Sache an der v�lligen inneren Unbefangenheit 
und Unparteilichkeit eines Richters fehlen wird, wenn er �ber die vorgetragenen Gr�nde f�r 
seine angebliche Befangenheit selbst entscheiden m�sste. Da sich die Richter weigern, eine 
dienstliche �u�erung abzugeben bzw. abgegeben haben, ist das im Zweifel so zu deuten, dass 

Heidkampsee 43, 30659 Hannover
Telefon 0511 646 16 61
Mobil 0171 753 99 19
Fax 0511 646 17 88
Email TStahmeyer@aol.com
Homepage www.qtainer.com www.qtainerconsult.de
Bankverbindung Sparkasse Hannover
BLZ 250 501 80 Konto 43 58 40 39
BIC SPKHDE2HXXX IBAN DE38 2505 0180 0043 5840 39 
Ihr Zeichen
Ihr Schreiben/Fax
Unser Zeichen /Name TWS Theodor W. Stahmeyer
Datum 03.01.2012

Theodor W. Stahmeyer, Heidkampsee 43, 30659 Hannover

Staatsanwaltschaft L�neburg
Zweigstelle Celle

29202 Celle

Fax: 05141/933 56 77

www.qtainer.com
www.qtainerconsult.de


Diplom-Volkswirt  Theodor W. Stahmeyer
Unternehmensberater

2

sie die von der Partei [Unterzeichner] behaupteten Ablehnungsgr�nde einr�umen. Dies gilt 
umso mehr, weil sich der gesamte Senat weigert, sich inhaltlich mit Anh�rungsr�ge und Befan-
genheitsantrag auseinanderzusetzen.

Stattdessen haben die Richter Dr. Knoke, Thomas und Bormann bei Beugung des Rechts in 
eigener Sache entschieden. Die abgelehnten Richter haben sich durch Mitwirkung an der Be-
gr�ndung f�r die vermeintliche Unzul�ssigkeit der Anh�rungsr�ge bei Versto� gegen � 45, � 47 
ZPO zum Richter in eigener Sache gemacht und damit die von der Verfassung  gezogenen 
Grenzen �berschritten. Dies begr�ndet seinerseits die Besorgnis der Befangenheit. (vgl. 
BVerfGK 5, 269 <283>). Im Ergebnis haben sich die Richter keiner objektiven Selbstkontrolle 
unterzogen, sondern die rechtsmissbr�uchliche Feststellung einer vermeintlich unzul�ssigen 
Anh�rungsr�ge als Vorwand f�r die Entscheidung benutzt, auch den Befangenheitsantrag 
selbst bescheiden zu k�nnen. Damit sind die Richter der Auseinandersetzung mit dem Vortrag 
des Unterzeichners aus dem Wege gegangen. Auch hierauf ist Staatsanwalt Behne mit keinem 
Wort eingegangen.

Der Antragsteller hat die Befangenheitsantr�ge in �bereinstimmung mit Art. 101  Abs. 1 Satz 2 
GG gestellt, damit ihm das Recht auf den gesetzlichen Richter gew�hrt werde. Ziel dieser Ver-
fassungsgarantie ist es, der Gefahr einer m�glichen Einflussnahme auf den Inhalt einer gericht-
lichen Entscheidung vorzubeugen, die durch eine auf den Einzelfall bezogene Auswahl der zur 
Entscheidung berufenen Richter er�ffnet sein k�nnte. Die Verfassungsnorm garantiert, dass der 
Rechtsuchende im Einzelfall vor einem Richter steht, der unabh�ngig und unparteilich ist und 
der die Gew�hr f�r Neutralit�t und Distanz gegen�ber den Verfahrensbeteiligten bietet (vgl. 
BVerfGE 10, 200 <213 f.>; 21, 139 <145 f.>; 30, 149 <153>; 40, 268 <271>; 82, 286 
<298>; 89, 28 <36>). Diese Gew�hr besteht bei den abgelehnten Richtern nicht, da sie sich zu 
Richtern in eigener Sache gemacht haben.

In der zivilgerichtlichen Rechtsprechung ist anerkannt, dass abweichend  vom Grundsatz und 
vom Wortlaut des � 45 Abs. 1 ZPO der Spruchk�rper ausnahmsweise in alter Besetzung unter 
Mitwirkung des abgelehnten Richters �ber unzul�ssige Ablehnungsgesuche entscheiden kann, 
aber eben nur ausnahmsweise. Hierzu z�hlen die Ablehnung eines ganzen Gerichts als sol-
ches, das offenbar grundlose, nur der Verschleppung dienende und damit rechtsmissbr�uchli-
che Gesuch und die Ablehnung als taktisches Mittel f�r verfahrensfremde Zwecke (vgl. Voll-
kommer, in: Z�ller, ZPO, 26. Aufl., � 45 Rn. 4). Bei den Geh�rsr�gen und Befangenheitsantr�-
gen handelt es sich allerdings nicht um grundlose, der Verschleppung dienende und damit 
rechtsmissbr�uchliche Gesuche. Die aus Sicht der Richter vermeintlich von vornherein unzu-
l�ssige Anh�rungsr�ge ist kein Grund, den Befangenheitsantrag durch die als befangen abge-
lehnten Richter selbst zu entscheiden. Auch hierauf ist Staatsanwalt Behne mit keinem Wort 
eingegangen.

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist das Gericht bei der 
Pr�fung, ob ein Ablehnungsgesuch als unzul�ssig verworfen werden kann, in besonderem Ma-
�e verpflichtet, das Ablehnungsgesuch seinem Inhalt nach vollst�ndig zu erfassen und gegebe-
nenfalls wohlwollend auszulegen, da das Gericht andernfalls leicht dem Vorwurf ausgesetzt 
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sein kann, tats�chlich im Gewande der Zul�ssigkeitspr�fung in eine Begr�ndetheitspr�fung 
einzutreten, und sich zu Unrecht zum Richter in eigener Sache zu machen. �berschreitet das 
Gericht bei dieser Pr�fung die ihm gezogenen Grenzen, so kann dies seinerseits die Besorgnis 
der Befangenheit begr�nden (vgl. BVerfGK 5, 269 <283>). Die angezeigten Richter haben die 
Grenzen des rechtlich Zul�ssigen weit �berschritten. 

Die Richter habe die Frage der Unzul�ssigkeit der Anh�rungsr�ge als Vehikel benutzt, um von 
vornherein die Frage der Befangenheit der abgelehnten Richter nicht entscheiden zu m�ssen.

Gem�� � 42 Abs. 2 ZPO findet die Ablehnung der Besorgnis der Befangenheit statt, wenn ein 
Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu 
rechtfertigen. Geeignet, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsf�hrung des Richters sind 
nur objektivierbare Gr�nde, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vern�nftiger 
Betrachtung Bef�rchtungen wecken k�nnen, die Richter st�nden der Sache nicht 
unvoreingenommen und damit unparteiisch gegen�ber. So liegt die Sache hier.

Ein Ablehnungsgesuch ist nicht erledigt, solange eine zul�ssige Anh�rungsr�ge gegen seine 
Zur�ckweisung nicht beschieden ist. ... Die Anh�rungsr�ge hindert zwar nicht den Eintritt der 
Rechtskraft. Falls die R�ge sich als begr�ndet erweist, wird die Rechtskraft aber durchbrochen 
und das Verfahren gem�� 321 a Abs. 5 ZPO fortgef�hrt (BGH, Beschluss vom 24. Februar 
2005 – III ZR 263/04, NJW 2005, 1432) ... Anders als die Verfassungsbeschwerde ist die An-
h�rungsr�ge ein Rechtsbehelf, durch den das Gericht, das die angetroffene Entscheidung ge-
troffen hat, von der Bindungswirkung des � 318 ZPO sowie von der formellen und materiellen 
Rechtskraft freigestellt wird, wenn die R�ge sich als begr�ndet erweist (Musielak/Musielak, 
ZPO, 7. Auf., � 321 a Rn.) In diesem Fall hat die Anh�rungsr�ge gem�� � 321 a Abs. 5 Satz 1 
und 3, � 343 Satz 2 ZPO die Fortf�hrung des anh�ngigen Verfahrens, und �hnlich wie ein Ein-
spruch gegen ein Vers�umnisurteil, die Aufhebung der angegriffenen Entscheidung zur Folge. 

Die Feststellung des Staatsanwalt Behne im Beschluss vom 19.12.2011, Seite 2, wonach das 
Ablehnungsgesuch mit einer angeblich sachlich unrichtigen Entscheidung begr�ndet worden 
sei, ist objektiv falsch. Worin dieser Vortrag des Antragstellers bestanden haben soll, ist dem 
Beschluss vom 19.12.2011 nicht zu entnehmen. Tats�chlich hat der Antragsteller die R�ge des 
rechtlichen Geh�rs erhoben, weil der Senat auf Tatsache nicht eingegangen ist, den Akteninhalt 
nicht zur Kenntnis genommen hat und Tatsachen falsch darstellt.

Hinsichtlich der Zul�ssigkeit des Befangenheitsantrages verweise ich auf folgende Entschei-
dungen des Oberlandesgerichts Celle, die der mit Beschluss vom 19.12.2011 des Staatsan-
walts Behne ge�u�erten angeblich herrschenden Meinung in Literatur und Rechtsprechung 
entgegenstehen. Die falsche Feststellungen des Staatsanwalts Behne dienen der Strafvereite-
lung.

Beschluss im Verfahren 7 U 172/05 vom 11. Mai 2010 durch die Richter Voellmecke, Knafla 
und Pingel:
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„Die fristgerecht erhobene Anh�rungsr�ge ist zul�ssig. Insbesondere ist sie nach � 321 
a ZPO bei Richterablehnungsgesuchen auch statthaft, da es sich hierbei um eine selb-
st�ndige Zwischenentscheidung handelt, die �ber eine wesentliche Rechtsfrage mit bin-
dender Wirkung f�r das weitere Verfahren entscheidet und keiner weiteren Nachpr�fung 
mehr unterliegt. (BVerG MDR 2008, 223)

Beschluss im Verfahren 7 U 172/05 vom 26. Juli 2010 durch die Richter Dr. Heile, Schimpf 
und VoÄ:

„Die Anh�rungsr�ge ist gem�� � 321a ZPO zul�ssig, insbesondere auch bei Richterab-
lehnungen statthaft, ...“

Beschluss im Verfahren 7 U 172/05 vom 14. Juni 2011 durch die Richter Knafla, Schimpf 
und Piellusch hinsichtlich des Befangenheitsantrages gegen die Richterin am Oberlandes-
gericht Voellmecke und Henkel:

Zwar ist an sich eine Befangenheit bis zum vollst�ndigen Abschluss der Instanz geltend 
zu machen (Z�ller-Vollkommer, 28. Aufl., � 42, Rn. 4) Bei Erhebung einer Geh�rsr�ge 
gem�� � 321 a ZPO ist aber davon auszugehen, dass die Instanz noch nicht vollst�ndig 
abgeschlossen ist.

Notwendig ist allerdings, dass der Ablehnungsgrund aus dem Erlass der angegangenen 
Entscheidung hergeleitet wird und die abgelehnten Richter mit dem Begehren noch be-
fasst werden k�nnen (Z�ller-Vollkommer, a.a.O.). Dies ist hier aufgrund der zu treffenden 
Entscheidung �ber die Geh�rsr�ge betreffend die Richterin am Oberlandesgericht Henkel 
und betreffend den Richter am Oberlandesgericht Voellmecke der Fall.
...
Das Gebot des rechtlichen Geh�rs verpflichtet das Gericht, die Ausf�hrungen der Pro-
zessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erw�gung zu ziehen. Art. 103 Abs. 1 GG 
ist allerdings erst verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, das das Gericht dieser 
Pflicht nicht nachgekommen ist. Denn grunds�tzlich – so das Bundesverfassungsgericht 
– ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Partei-
vorbringen zur Kenntnis genommen und in Erw�gung gezogen haben. Sie sind dabei 
nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in den Entscheidungsgr�nden ausdr�cklich 
zu befassen. Deshalb m�ssen, damit ein Versto� gegen Art. 103 Abs. 1 GG festgestellt 
werden kann im Einzelfall besondere Umst�nde deutlich gemacht werden, dass tats�ch-
liches Vorbringen eines Beteiligten entweder �berhaupt nicht zur Kenntnis genommen 
oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 86, 133, 145f.; 
BVerfG Beschluss vom 19. Okt. 2004, AZ: 2 BVR 779/04 unter B. I. 1 der Gr�nde – zitiert 
nach Juris).

Auch in diesen F�llen ging es um Zwischenentscheidungen �ber Anh�rungsr�ge und Befan-
genheitsantrag �ber entscheidungserhebliche Gesichtspunkte.
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Der Senat hat das Parteivorbringen nicht zur Kenntnis genommen und nicht in Erw�gung gezo-
gen. Die Richter sind dabei der Verpflichtung sich mit dem entscheidungserheblichen Vor-
bringen auseinanderzusetzen eben nicht nachgekommen. Die Zur�ckweisung der Anh�rungs-
r�ge als vermeintlich „unzul�ssig“ verdeutlicht das.

Auch hierauf ist Staatsanwalt Behne mit keinem Wort eingegangen.

Hinsichtlich der geltend gemachten Geh�rsverletzungen verweise ich auf BVerfG - 1 PBvU 1/02. 
(Beschluss vom 30. April 2003)

„Es verst��t gegen das Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit Artikel 103 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, wenn eine Verfahrensordnung keine fachgerichtliche Abhilfem�glichkeit 
f�r den Fall vorsieht, dass ein Gericht in entscheidungserheblicher Weise den Anspruch 
auf rechtliches Geh�r verletzt.“

Auch die Ausf�hrungen des Staatsanwalt Behne hinsichtlich der Tatsache, dass der Unter-
zeichner die Richter Dr. Knoke und den Richtern Thomas und Bormann als „urteilende“ Richter 
bezeichnet und damit beleidigt haben will oder beleidigt hat, gehen an der Sache schlicht vor-
bei.  

Die Richterin Angela Ziemert geh�rte nicht zu den „urteilenden“ Richtern, da sie vom Senat von 
der Teilnahme an diesem Verfahren ausgeschlossen wurde. Daher bezieht sich der Hinweis der 
strafrechtlichen Konsequenzen ausdr�cklich auf die „urteilenden“ Richter Dr. Knoke, Bormann 
sowie Richter Thomas, der ab der m�ndlichen Verhandlung insgesamt im Verfahren mitgewirkt 
hat. Nicht zu den „urteilenden“ Richtern geh�rt Frau Ziemert, mit deren Namen das pers�nliche 
Erscheinen des Unterzeichners zur m�ndlichen Verhandlung angeordnet worden war, die an der 
Vorbereitung der m�ndlichen Verhandlung beteiligt gewesen sein mag, die aber an der Urteils-
abfassung vom 14.04.2011 und am Senatsbeschluss vom 11.07.2011 nicht beteiligt war.

Gerade diese Klarstellung des Unterzeichners, die Richter Dr. Knoke, Bormann und Thomas 
seien die „urteilenden“ Richter und eben nicht Richterin Ziemert rechtfertigen unter keinem 
Gesichtspunkt, die Prozesshandlungen des Unterzeichners seien „offensichtlich querulatori-
scher Natur“. Diese nur vorgeblich „offensichtlich querulatorische Natur“ rechtfertigt daher 
unter keinem Umstand, dass die Richter in eigener Sache �ber die Anh�rungsr�ge und Befan-
genheitsantrag selbst entscheiden und mit dieser Entscheidung das Recht beugen.

Die Feststellung des Staatsanwalt Behne, die Qualifizierung des Gesuchs „als offensichtlich 
querulatorischer Natur“ durch die Richter br�chte keine die freie Willensbildung beeinflussen-
den Zustand krankhafter St�rung zum Ausdruck ist abwegig; denn die Richter haben ja gerade 
mit dem Argument der angeblich „offensichtlich querulatorischen Natur“ des Unterzeichners
Anh�rungsr�ge/Befangenheitsantrag als offensichtlich rechtsmissbr�uchlich bezeichnet. 

Ich verweise im �brigen auf die Beschl�sse des 7. Senats des Oberlandesgerichs Celle vom 4. 
Juni 2009 im Verfahren 7 U 205/08 und vom 22. M�rz 2010 im Verfahren 7 U 172/05 in 
einem �hnlichen gelagerten Fall.
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Aus den Entscheidungsgr�nden im Verfahren 7 U 205/08 der Richter Voellmecke, Henkel und 
Blumenthal:

Die Entscheidung beruht auf �� 42, 46 ZPO. Nach dem Inhalt des Sitzungsprotokolls vom 
04.06.2009, auf welchen der abgelehnte Richter in seiner dienstlichen Stellungnahme vom 
selben Tage Bezug genommen hat, wurde dem Kl�ger durch den abgelehnten Richter als 
Vorsitzendem vorgeworfen, er leide an Realit�tsverlust. Daraufhin hat der Kl�ger den Vor-
sitzenden wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt.

Das Gesuch ist begr�ndet. Nach � 42 Abs. 2 ZPO findet die Ablehnung eines Richters statt, 
wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mi�trauen gegen die Unparteilichkeit eines Rich-
ters zu rechtfertigen.

In dem Vorwurf des Vorsitzenden an den Kl�ger, dieser leide an Realit�tsverlust, liegt eine 
abwertende und kr�nkende Einsch�tzung der geistigen Leistungsf�higkeit des Kl�gers. Die 
daraufhin ge�u�erte Besorgnis des Kl�gers, der Richter sei ihm gegen�ber negativ vorein-
genommen, ist begr�ndet. ... Eine Stellungnahme des Kl�gers zur dienstlichen �u�erung 
des abgelehnten Richter nach � 44 Abs. 3 ZPO erschien entbehrlich, da diese �ber die Be-
zugnahme auf das Sitzungsprotokoll hinaus keine weiteren Ausf�hrungen enth�lt und dem
Ablehnungsgesuch auch unabh�ngig von einer Stellungnahme des Kl�gers stattzugeben 
war.

Aus den Entscheidungsgr�nden im Verfahren 7 U 172/05 der Richter Dr. Heile, Schimpf und 
Caesar:

„Das Ablehnungsgesuch des Kl�gers vom 11. M�rz 2010 gegen den Vorsitzenden Richter 
am Oberlandesgericht Celle Dr. Kleineke wird f�r begr�ndet erkl�rt.

Die Entscheidung folgt aus �� 42 Abs. 2, 46 Abs. 1 ZPO.

Gem�� � 42 Abs. 2 ZPO findet die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit statt,
wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Rich-
ters zu rechtfertigen.

Geeignet, Misstrauen gegen eine unparteiliche Amtsaus�bung des Richters zu rechtferti-
gen, sind nur objektive Gr�nde, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vern�nftiger 
Betrachtung die Bef�rchtung wecken k�nnen, der Richter stehe der Sache nicht unvorein-
genommen und damit nicht unparteiisch gegen�ber, rein subjektive, unvern�nftige Vorstel-
lungen des Ablehnenden scheiden aus (Z�ller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., � 42 Rn. 9). Ent-
scheidend ist allein, ob aus der Sicht des Ablehnenden gen�gend objektive Gr�nde vorlie-
gen, die nach der Meinung einer ruhig und vern�nftig denkenden Partei Anlass geben, an 
der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln (Z�ller/Vollkommer, a.a.O. m.w.N.).

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Denn ausweislich des Sitzungsprotokolls vom 4. Ju-
ni 2009 in dem Parallelverfahren 7 U 205/08 OLG Celle hat der Vorsitzende gegen�ber 
dem Kl�ger erkl�rt, dass dieser an Realit�tsverlust leide. Diese �u�erung rechtfertigt objek-
tiv die Besorgnis des Kl�gers, der Richter sei ihm gegen�ber nicht unvoreingenommen.“
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Die Qualifizierung des Unterzeichners, er leide unter „Realit�tsverlust“ und sein Ablehnungsge-
such sei „offensichtlich querulatorischer Natur“ rechtfertigen bereits ohne eine strafrechtliche 
W�rdigung die Besorgnis der Befangenheit. Die Richter Dr. Knoke, Bormann und Thomas h�t-
ten nicht in eigener Sache entscheiden d�rfen. Dies stellt f�r sich genommen eine Rechtsbeu-
gung dar. Das Abw�rgen des Vortrags des Unterzeichners l�uft dadurch zus�tzlich darauf hin-
aus, dass der Sachverhalt im Hauptsacheverfahren nicht aufgekl�rt wurde und damit von den 
Richtern ein unfaires Verfahren gef�hrt wurde.

Die Qualifizierung des Unterzeichners, sein Ablehnungsgesuch sei „offensichtlich querulatori-
scher Natur“ ist allerdings auch strafrechtlich hinsichtlich � 164, � 185, � 186 und � 187 StGB 
relevant.
Die Richter verneinen die Gesch�fts- und Prozessunf�higkeit des Unterzeichners, weil sie das 
prozessuale Verhalten des Unterzeichners als „offensichtlich querulatorischer Natur“ ansehen. 
Die Ma�geblichkeit der Rechtsschutzgarantie entf�llt nicht allein deshalb, weil der Senat der 
abwegigen Meinung ist, der Unterzeichner habe nicht das Recht, sich zur Sache zu �u�ern, weil 
seines prozessuales Verhaltens aus Sicht der Richter „offensichtlich querulatorischer Natur“ 
sei. Im Klartext sprechen die Richter Dr. Knoke, Bormann und Thomas dem Unterzeichner ein 
allgemeines Rechtsschutzbed�rfnis ab, weil sein prozessuales Verhalten „offensichtlich queru-
latorischer Natur“ sein soll.
Prof. Dr. med. Volker Faust, in „Psychosoziale Gesundheit, von Angst bis Zwang, Seelische St�-
rungen erkennen, verstehen, verhindern, behandeln“ nennt in einer systematische Beschrei-
bung der Krankheiten aus meist klinischen bzw. gutachterlichen Einteilungsversuchen Verhal-
ten „querulatorischer Natur“ als psychische Erkrankung bzw. Pers�nlichkeitsst�rung. Im ICD-10-
GM-2012 > F00-F99 > F60-F69 >  wird „querulatorisches Verhalten“ als schwere St�rungen 
der Pers�nlichkeit und des Verhaltens der betroffenen Person mit paranoider Auspr�gung ein-
gestuft. Der ICD-Code ist eine Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und
verwandter Gesundheitsprobleme. Psychische und Verhaltensst�rungen sind in (F00-F99)
beschrieben.

Genau diese Einsch�tzung einer psychischen Erkrankung durch die Richter Dr. Knoke, Bormann 
und Thomas hat zu der abwegigen Entscheidung des Senats gef�hrt. Wenn der Senat diese 
Einsch�tzung nicht vorgenommen h�tte, best�nde �berhaupt kein Grund, Anh�rungsr�-
ge/Befangenheitsantrag als rechtsmissbr�uchlich zu qualifizieren. Den zur Begr�ndung f�hrt
der Senat ja gerade an, die Gesuche des Unterzeichners seinen „offensichtlich querulatorischer 
Natur“, also krankhaft und damit rechtsmissbr�uchlich.

Das schrifts�tzliche Vorbringen des Unterzeichners enth�lt keinerlei Beleidigungen oder falsche 
Unterstellungen; es ist auch nicht krankhaft oder abwegig.

Ich verweise nochmals darauf, dass den Schriftsatz vom 5. Juli 2011 nicht der Unterzeichner 
verfasst hat, sondern der Anwalt des Unterzeichners. Dar�ber hinaus enth�lt der anwaltliche 
Schriftsatz, wie die Richter selber im  Beschluss vom 11. Juli 2011, Seite 2, Absatz 4, letzter 
Satz ausf�hren  „keine derartigen Beleidigungen“. Entgegen den Behauptungen der Richter im 
Beschluss vom 11. Juli 2011 gibt es keinerlei pers�nliche Schreiben des Unterzeichners an die 
Richter Dr. Knoke, Thomas und Bormann.
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Es ist der Kl�rung des Sachverhalts nicht dienlich, wenn der Beschluss vom 19.12.2011 durch 
Staatsanwalt Behne sich allein auf den gefassten Senatsbeschluss vom 11.07.2011  bezieht 
und somit aus dem Gesamtzusammenhang des Verfahrens gerissen wird.

Der Begr�ndung des Beschluss vom 11. Juli 2011 durch die Richter Dr. Knoke, Bormann und 
Thomas w�rde bei sachgerechter Behandlung der Boden entzogen und der Beschluss als das 
entlarvt, was er ist, ein verbrecherischer Akt einer Willk�rjustiz. Letztlich wollen die Richter Dr. 
Knoke, Bormann und Thomas durch die Qualifizierung des prozessualen Verhaltens des Unter-
zeichners als „offensichtlich querulatorischer Natur“ von den von ihnen begangenen Straftaten 
ablenken. 

Ganz offensichtlich geht die Staatsanwalt und die Generalstaatsanwaltschaft der Kl�rung des 
Sachverhalts aus dem Wege. Denn bei Kl�rung des Sachverhalts w�rde sich ergeben, dass die 
Richter das Recht gebeugt haben, Urkunden unterdr�ckt haben und den Unterzeichner zu einer 
Unperson zu machen versuchen und ihn rechtlos stellen.

Mit freundlichen Gr��en

Theodor W. Stahmeyer


